
 

Beratungsergebnis: 
 

Gremium Sitzung am Top Öffentlich:  Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

     Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  
     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

   siehe Rückseite:      
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024 XVII/2747  

 
 

Aktenzeichen: 101/1/Wa Datum: 04.11.2022 Hinweis:   
   
   
Beratungsfolge:   Stadtrat     
 
 

 
Bildung und Wahl eines Sportstättenbeirates 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Es wird ein Sportstättenbeirat der Stadt Frankenthal (Pfalz) gebildet, folgende Mit-
glieder werden gewählt: 
 
Mitglieder:          Stellvertreter: 
 
CDU 
1. wird zur Sitzung nachgereicht 1. RM Daniel Winkes 
2. RM Stephan Finke 2. RM Lucas Spiegel 
3. RM Heike Haselmaier 3. RM Manuel Baqué 
4. Thomas Merz 4. Jonas Breßler 
5. RM Jürgen Jerger 5. Matthias Just 
 
SPD 
6. RM Gunther Koch 6. RM Aylin Höppner 
7. RM Uwe Klodt 7. RM Adolf José König 
8. Laura Spiess 8. Marlene Siegel 
 
Die Grünen / Offene Liste 
  9. Baha Gürüz   9. RM Monika Stauffer 
10. Lucia Garstka 10. RM Dr. Rainer Schulze 
 
AfD 
11. RM Reiner Wagner 11. Igor Högele 
 
FWG 
12.RM Rudi Sturm 12. RM Charis Sturm 
 
FDP 
13. Angelika Gürtler 13. RM Arno Gürtler 
 
Die Linke 
14. RM Sylvia Schaich 14. RM David Schwarzendahl 
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Begründung: 
 
Der § 14 Sportfördergesetz i.V.m. der Nummer 8.5 der Verwaltungsvorschrift Sport-
anlagen-Förderung sieht für kreisfreie Städte die Bildung eines Sportstättenbeirates 
vor. 
 
Gem. 8.5.2 VV-Sportanlagenförderung wirken die Stadt-Sportstättenbeiräte unter 
dem Vorsitz des Oberbürgermeisters bei der Erstellung der Prioritätenlisten gut-
achterlich mit. Sie sollen insbesondere zur Planung, Notwendigkeit und Dringlichkeit 
der einzelnen Projekte Stellung nehmen und eine Priorisierung festlegen.  
(Dies bezieht sich auf Projekte die zuwendungsfähig sind und deren Finanzierung 
gesichert ist). 
 
Nach Nr. 8.5.3. VV Sportanlagen-Förderung wird für die Bildung der 
Sportstättenbeiräte empfohlen, die mit der Förderung des Baus von Sportstätten 
befassten Stellen sowie Vertreter, die dem Sportausschuss oder dem Stadtrat und 
den Stadtsportorganisationen angehören, zu beteiligen. Weder die Größe des Sport-
stättenbeirates ist vorgegeben, noch die Vorgabe wer stimmberechtigt oder beratend 
tätig ist.  
 
Um den Anforderungen in der VV-Sportanlagenförderung mit Blick auf die Zukunft 
hinsichtlich anstehender Aufgaben nachzukommen und mit umliegenden Städten 
aufzuschließen, bildet die Stadt Frankenthal ebenfalls einen Sportstättenbeirat.     
  
Der Sportausschuss der Stadt Frankenthal ist für die Angelegenheiten des Sports 
zuständig, sodass die Verwaltung vorschlägt, bereits die mit den Themen Sport be-
fassten Personen des Sportausschusses als Mitglieder des Sportstättenbeirates zu 
besetzen. Die entsprechenden Stellen der Verwaltung werden zum gegebenen Zeit-
punkt zu Beratungszwecken hinzugezogen. 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister 
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